
Anlage 1.5
Beiblatt zur Anmeldung Tagesstempel der Meldebehörde

Familienname, Doktorgrad, Vorname Geburtsdatum Tag/Monat/Jahr

� Zusätzlich: Ordens-, Künstlernamen zu Person Nr. 

Nicht zuziehender Ehegatte (nicht eingetragen, wenn Eheleute dauernd getrennt leben) �
Familienname, Doktorgrad, Vorname, ggf. abweichender Geburtsname Geburtsdatum Tag/Monat/Jahr

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) Kirche Religionsgesellschaft

Nicht zuziehende Kinder bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres
�Familienname, Doktorgrad, Vorname

  
  Geschlecht

 �  männlich  � weiblich Geburtsdatum Tag/Monat/Jahr

 �  männlich � weiblich
Geburtsdatum Tag/Monat/Jahr

 �  männlich � weiblich
Geburtsdatum Tag/Monat/Jahr

Nicht zuziehende Eltern oder gesetzliche Vertreter von Kindern bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres �

Vater:
Familienname, Doktorgrad, Vorname, Anschrift Geburtsdatum Tag/Monat/Jahr

Mutter:
Familienname, Doktorgrad, Vorname, Anschrift Geburtsdatum Tag/Monat/Jahr

gesetzliche Vertreter:

Für Personen aus Vertreibungsgebieten: Anschrift am 01.09.1939 (Gemeinde, Kreis, Land) �

zu Person Nr.

zu Person Nr.

Weitere, noch nicht angegebene Wohnungen: 
(PLZ, Gemeinde, Kreis,Straße, Hausnummer)

zu Person Nr.

zu Person Nr.

zu Person Nr.

Verheiratete, die nicht dauernd getrennt leben:
Welche Wohnung wird von der Familie vorwiegend benutzt?

bisher:

künftig:

Für alle übrigen Personen:
Welche Wohnung wird vorwiegend benutzt?

bisher: 

künftig:
 
Ort, Datum Unterschrift einer/eines der Meldepflichten

                                                                                                                                               



1. � Neben den personenstandsrechtlich maßgeblichen Namen sind,soweit vorhanden, auch Ordens- und
     Künstlernamen einzutragen; diese sind als solche glaubhaft zu machen.

2. � Diese Angaben sind nur dann erforderlich, wenn Sie aus einem der in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertrie-  
    benengesetzes bezeichneten Gebiete (deutsche Ostgebiete, Danzig, Estland, Lettland, Litauen, ehemalige 
    Sowjetunion, Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, ehemaliges Jugoslawien, Albanien 
    und China) stammen. Die Angaben sind dem Kirchlichen Suchdienst - Zentralstelle der Heimatkarteien - in 
    München zur Erfüllung seiner Suchdienstaufgaben zu übermitteln (§ 33 des Meldegesetzes). 

3. � In diesen Spalten brauchen Sie nur Angaben bezüglich solcher Familienangehörigen zu machen, die nicht
    für die neue Wohnung angemeldet sind. Die Religionszugehörigkeit ist nur für nicht zuziehende Ehegatten
    anzugeben; diese Angabe ist zum Zwecke der Lohnsteuerkartenausstellung erforderlich.


